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Einwände gegen den Bebauungsplanentwurf VII-276 für das Gelände zwischen Stutt�garter Platz/Wilmersdorfer Str/Gervinusstr. und Windscheidstr. im Rahmen der früh�zeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

















Sehr geehrte Damen und Herren,





gegen den o.a. Bebauungsplanentwurf bringe ich folgende, im Abwägungsverfahren zu be�rücksichtigende Einwände vor:





1. Verkehrsbelastung


Auf S. 3 der Begründung zum o.a. B-Planentwurf berufen Sie sich bei der Verkehrsbelastung auf eine Erhebung von 1996. Seit dieser Zeit ist die Zahl der Neuzulassungen von Pkw stark gestiegen. Insofern kann auch von einer zunehmenden Verkehrsbelastung auf der bedeuten�den Nord-Süd-Verbindung Kaiser-Friedrich-Str/Lewishamstr. ausgegangen werden, sodass eine Abwägung nur unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrssituation stattfinden kann. Dies bedeutet, dass ein neues Gutachten zu erstellen ist, weil sich durch ein erhöhtes Ver�kehrs�aufkommen andere Immissionswerte hinsichtlich der Luftverunreinigung und des Ver�kehrslärms ergeben.


Da aufgrund der geplanten Verlegung des S-Bhf Charlottenburg in Richtung U-Bhf Wilmers�dorfer Str. alle Bäume am nördlichen Bahndamm fallen werden, ist dieses Gutachten von be�sonderer Bedeutung, weil die Luftverunreinigung ohne Bäume und zusätzlicher Bebauung, von der ebenfalls Immissionen ausgehen und durch die ebenfalls Bäume fallen werden, stei�gen wird.
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Insofern bedarf es im weiteren Planungsverfahren einer nach europäischem Recht vorge�schriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies um so mehr, als dass das B-Plan-Gebiet auf S. 21 des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs zum Stuttgarter Platz als ein Gebiet im klimatisch hoch belasteten Innenstadtgebiet mit hohen bis sehr hohen Immissionsbelastun�gen im gesamtstädtischen Vergleich beschrieben wird. Dies trifft sowohl auf Luftverunreini�gun�gen durch Schwefeldioxid, Stickoxide und Schwebstaub, als auch auf verkehrsbedingte Belas�tungen zu.


Darüber hinaus müssen die Verkehrsbelastungen am Stuttgarter Platz im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanentwurf VII-266 („Atrium“) gesehen und ein Gesamtkonzept entworfen werden. Durch das Bauprojekt „Atrium“ fallen in diesem Plangebiet von derzeit 828 Park�plätzen 128 ersatzlos weg. Von den 700 Parkplätzen im neu zu bauenden Parkhaus können nur 525 von Kunden genutzt werden. Schon dadurch wird ein Parksuchverkehr entstehen, der auch das Plangebiet Stuttgarter Platz nicht unwesentlich tangieren wird.


Bei einem von Ihnen angenommenen Kundenverkehr von 300 Kfz/Stunde und der Tatsache, dass die Ausfahrt der Pkw aus dem Parkhaus ausschließlich über die Pestalozzistr. erfolgt, entsteht Quellverkehr, der sich über die sowieso schon sehr stark belastete Kaiser-Friedrich-Str. auch in Richtung Stuttgarter Platz entfalten wird. Dabei ist der Lieferverkehr, der aus�schließlich über die Pestalozzistr. erfolgt, noch nicht berücksichtigt.


Rechnet man nun den zu erwartenden Parksuch-, Quell-, Durchgangs- und Lieferverkehr am Stuttgarter Platz hinzu, entstehen Immissionswerte, die über das gesundheitlich verträgliche Maß weit hinausgehen und das auf der Basis von 1996 berechnete Verkehrsaufkommen er�heblich übersteigen. Ich fordere daher noch einmal mit allem Nachdruck neben einem aktuel�len Ver�kehrsentwicklungsplan ein Umweltverträglichkeitsgutachten unter Berücksichtigung des Wegfalls der Grünflächen, das die Auswirkungen der Immissionen verdeutlicht.





2. Verkauf des bezirks- bzw. landeseigenen Grundstücks östlich der Lewishamstr.


Bevor das bezirks- bzw. landeseigene Grundstück zwischen Lewishamstr./Stuttgarter Platz/Wilmersdorfer Str. und Bahndamm an den Investor verkauft wird, ist ein Verkehrswertgutachten zu erstellen, damit sichergestellt wird, dass das Grundstück nicht unter Wert an den Investor abgegeben wird und dem Bezirk bzw. dem Land Berlin dadurch keine Gelder für den öffentli�chen Haushalt verloren gehen. Sollte beabsichtigt sein, das o.a. Grundstück mit der Bahn ge�gen die im Eigentum der Deutschen Bahn AG stehenden und derzeit vom Bezirk Charlotten�burg gepachteten Grundstücke südlich der Bahntrasse an der Gervinusstr. zu tauschen, ist für beide Grundstücke ein Verkehrswertgutachten zu erstellen, um auch in diesem Fall einen finanziellen Nachteil für den Bezirk bzw. das Land Berlin und damit für den Steuerzahler auszuschließen.





3. Vegetation


Der Stuttgarter Platz und die angrenzenden Bereiche weisen einen umfangreichen Bestand an alten, erhaltenswerten Bäumen auf. Dieser stellt ein charakteristisches Gestaltelement dar und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohnumfeldqualität und zum Luftaustausch, die durch die Schadstoffbelastung der innerstädtischen Wohngebiete bereits beeinträchtigt werden. Beson�ders erwähnenswert ist der ausgeprägte – nach Baumschutzverordnung geschützte – Baumbe�stand an den Bahnböschungen mit zahlreichen alten Kastanien an der Krumme Str. und auf der Südseite des Platzes. Auf dem Basa-Standort befindet sich eine markante Pappel-Reihe. Der Erhaltung dieses Baumbestandes ist auch unter Berücksichtigung der unter 1. gemachten Ausführungen in Bezug auf die Immissionswerte unbedingt Priorität einzuräumen. 
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4. Tiefgaragennutzung und Parkraumbewirtschaftung durch den Bezirk


In der Ausschreibung zum städtebaulichen Realisierungswettbewerb heißt es S. 25: „Zur Ent�spannung der Parksituation in der Innenstadt und zur Entlastung des Straßenraumes sowie zur Verbesserung der Urbanität und der Aufenthaltsqualtität wird vom Land Berlin in einem Pi�lotprojekt der Bau von privatfinanzierten, öffentlich zugänglichen unterirdischen Garagen an ausgewählten Standorten u.a. am Stuttgarter Platz ermöglicht. Das Land Berlin hält hierfür sowohl den Bau einer konventionellen als auch einer mechanisierten unterirdischen Tiefga�rage, ggf. auch eine Kombination davon, für realisierbar. Dieses Vorhaben ist mit ein Anlaß für die Durchführung des Wettbewerbes.“


Eine Entspannung der Parksituation in der Innenstadt und eine Entlastung des Straßenraumes wären nur dann gegeben, wenn die geplante Tiefgarage zur Erhöhung des Parkraumes führen würde. Gerade dies ist jedoch nicht das Ziel der Bauplanung.


Die derzeit am Stuttgarter Platz zur Verfügung stehenden ca. 295 öffentlichen Parkplätze un�terliegen der Parkraumbewirtschaftung durch den Bezirk. Durch den Wegfall der Parkraum�bewirtschaftung fließt dem öffentlichen Haushalt kein Geld mehr zu. Die Höhe der Minder�einnahmen sind im weiteren Planverfahren zu konkretisieren. Darüber hinaus ist ein Wirt�schaftlichkeitskonzept des Investors zur mindestens kostendeckenden Bewirtschaftung der Tiefgarage darzustellen.


Da davon ausgegangen werden kann, dass auch nach einer möglichen Realisierung des Bau�vorhabens im Umfeld des Planungsgebietes Parkraumbewirtschaftung seitens des Bezirks betrieben wird, wird die Tiefgarage nur frequentiert, wenn ihre Benutzung kostengünstiger als der im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung erhobene Preis ist. Ist dies der Fall und wird die Tiefgarage als Parkraum angenommen, erleidet der Bezirk neben den bereits oben erwähnten Mindereinnahmen weitere finanzielle Verluste.


Liegen die Parkgebühren in der Tiefgarage über dem Entgelt der Parkraumbewirtschaftung, wird die Tiefgarage nicht genutzt. Dies hat einen hohen Parksuchverkehr zur Folge, der auch die Nebenstraßen stärker als bisher belasten wird.


In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass zurzeit bereits bestehende private Tiefgaragen in den Höfen der Wohnhäuser am Stuttgarter Platz, zwischen Kaiser-Friedrich-Str. und Wilmersdorfer, trotz moderater Monatsmieten nicht angenommen werden.


Sollte es bei der derzeitigen Planung bleiben, dürfen die Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage keinesfalls zwischen Lewishamstr. und Windscheidstr. liegen. Darüber hinaus sollte dieser Bereich durch bauliche Maßnahmen der qualitativ hochwertigen Bebauung mit entsprechen�der Aufenthaltsqualität westlich der Windscheidstr. angepasst und zur Fußgängerzone erwei�tert werden.


Neben möglicherweise hohen Parkgebühren spricht aber auch ein anderer Faktor gegen die Benutzung der Tiefgarage. Aus kriminologisch-kriminalistischer Sicht werden Parkhäuser wegen möglicher Straftaten von vielen Menschen gemieden, insbesondere in einem so straf�tatenbelas�teten Bereich wie dem Stuttgarter Platz, der ein gefährlicher Ort im Sinne des § 21 ASOG ist. 
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5. Soziale Auswirkungen durch die Schließung des S-Bhf-Eingangs Windscheidstr.


Mit der Schließung des S-Bhf-Eingangs Windscheidstr. werden die Bewohner des Wohn�quartiers westlich der Windscheidstr. völlig von der noch fußläufig zumutbaren Benutzung des ÖPNV abgekoppelt, nachdem die BVG die Buslinien in der Windscheidstr. schon vor längerer Zeit eingestellt hat. Dadurch sinkt die Wohnqualität für Tausende von Anwohnern, sodass mit einem Wegzug insbesondere von Familien mit Kindern und älteren Menschen ge�rechnet werden muss. Dieser Umstand wird dadurch verstärkt, dass Kinder und Jugendliche des Wohnquartiers westlich der Windscheidstr., die auf ihrem Schulweg bisher den S-Bhf-Eingang Windscheidstr. benutzen können, bei Umsetzung des hier in Rede stehenden           B-Pla�nentwurfs gezwungen werden, durch den kriminalitätsbelasteten Bereich (Drogenhandel und -konsum) des Stuttgarter Plat�zes zum Eingang an der Lewishamstr. zu gehen. Dadurch werden sie unnötig Gefahren und Versuchungen ausgesetzt.


Der Wegzug von Familien mit Kindern hat unweigerlich eine Veränderung der sozialen Struktur am Stuttgarter Platz zur Folge und wirkt sich mit dem Wegzug von Anwohnern zwi�schen Windscheidstr. und Wilmersdorfer Str. einschneidend auf das soziale Klima im gesam�ten Planungsgebiet aus. Eine schleichende Ausweitung des „Rotlichtmilieus“ aufgrund an�derweitig nicht vermietbaren Eigentums kann aufgrund von Erfahrungen in anderen Städten unterstellt werden.  





6. Einzelhandel


Der im Stadtentwicklungsplan „Zentren und Einzelhandel“ für den gesamten Bereich Kur�fürs�tendamm und Wilmersdorfer Str. genannte verträgliche Mehrbedarf an Handelsnut�zung ist mit 20.000 bis 35.000 m² ausgewiesen.


Durch diverse Bebauungen um den Bahnhof Zoo und die Realisierung des Bebauungsplan�entwurfs VII-266 ist dieser Mehrbedarf bereits um etliche 1000 m² überschritten. Dies be�deutet, dass der Bezirk Charlottenburg, der ohnehin die meisten Verkaufsflächen aller Berli�ner Bezirke hat, übersättigt ist und weitere großflächige Verkaufsflächen zum Leerstand an anderer Stelle führen. Auf einer Weide kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Rindern grasen. Übersteigt die Zahl der Rinder das zur Verfügung stehende Gras, spricht man vom „Übergrasen“ der Weide, mit der Folge, dass der Ertrag trotz Erhöhung der Anzahl zurück�geht. Nach dem gleichen Modell verfährt der Bezirk, wenn er die jetzige Pla�nung zuläßt. Ein�ziger Gewinner ist dann nur die Trigon, die für die Verwertung der Handels�flächen ihre Pro�vision vor der „Übergrasung“ erhält.





9. Ver- bzw. Entsiegelung


Das Landschaftsprogramm 94 sieht für das Plangebiet eine Erhöhung der naturhaushaltswirk�samen Flächen, also eine Entsiegelung vor. Durch die geplante Bebauung wird fast die ge�samte derzeit entsiegelte Fläche um den S-Bhf-Stuttgarter Platz versiegelt. Dies bewirkt bei gleichzeitigem Wegfall des Grüngürtels zwischen Windscheidstr. und Wilmersdorfer Str. bzw. Krumme Str. und großflächiger Bebauung eine höhere Mitteltemperatur, geringere nächtliche Abkühlung, veränderte Windgeschwindigkeiten, schlechtere Austauschverhältnisse und eine hohe Schwülegefährdung. Da das Plangebiet im innerstädtischen Vorranggebiet für Luftreinhaltung liegt, sind gesundheitsschädliche Immissionen durch Zunahme des motori�sierten Verkehrs und der Luftverschmutzung zu erwarten.
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Die Versiegelung des Plangebietes VII-276 muss in engem Zusammenhang mit dem in un�mittelbarer Nachbarschaft gelegenen Plangebiet VII-266 gesehen werden, das bereits zu 99% versiegelt ist, sodass auch dieser Umstand in einer Umweltverträglichkeitsprüfung berück�sichtigt werden muss.





8. Altlasten


Aufgrund der nicht ausreichenden Bodenversiegelung kann es auf den Parkplätzen im B-Plan-Gebiet zu Bodenkontaminationen gekommen sein. Ferner ist auch auf den im Eigentum der DB AG bzw. der Eisenbahnimmobilien GmbH nicht versiegelten Flächen aufgrund früherer Nutzungen mit Bodenkontaminationen zu rechnen. Es sind deshalb vor einem möglichen Baubeginn im Rahmen der Baugrunderkundungen stichprobenartige Altlastuntersuchungen vorzunehmen.





9. Kriminalitätsbelastung


Das am Stuttgarter Platz bestehende Kriminalitätsproblem wird durch die mögliche Umset�zung des B-Planentwurfs nicht gelöst, sondern verstärkt. Die für jedermann sicht�bare Prosti�tution ist heute nur noch ein „Nebenerwerb“ der ansässigen „Eta�blisse�ments“.


Drogen-, Menschenhandel und organisierte Hehlerei in großem Stil sind an der Tagesord�nung. Nach einer Um�setzung des geplanten Bauvorhabens wird die Kriminalität mit einer neuen Qua�lität und neuen Kriminalitätsphänomenen steigen. Personen mit einer berufsmäßi�gen kri�minellen Energie, wie die führenden Köpfe am Stuttgarter Platz, gehen offensiv auf neue „Kunden“ zu und kennen dabei keine Skrupel.


Wer erst einmal billig Drogen konsu�miert, ist später ein treuer Abnehmer. Tiefgaragen, in denen man unbehelligt Autos „ausräu�men“ und den Inhalt gleich gegenüber „versilbern“ kann, laden zur Beschaffungskriminalität geradezu ein. Die Gäste des geplanten Billighotels sind potentielle Kunden für Prostituierte und Krimi�nelle, in dem geplanten Super�markt und dem Elektronikmarkt mit Hightech-Arti�keln werden die Diebstähle steigen.


Ich fordere deshalb ein Gutachten zur Kriminalitätsbelastung am Stuttgarter Platz zwischen Windscheidstr. und Wilmersdorfer Str. und eine kriminalpolitische Reaktion des Be�zirks, un�ter Berücksichtigung sozialer Belange.





10. Umwandlung in Kerngebiet


Ich wende mich dagegen, dass innerhalb eines allgemeinen Wohngebiets ein Kerngebiet aus�gewiesen wird und damit von den Vorgaben des Flächennutzungsplans abgewichen wird, der für das vorgesehene Kerngebiet ein allgemeines Wohngebiet ausweist.


Wie sollen in dem geplanten Kerngebiet Spielhallen und weitere Bordellbetriebe ausgeschlos�sen werden, obwohl gerade im Kerngebiet Vergnügungsstätten zulässig und auf der nördli�chen Seite des Stuttgarter Platzes bereits vorhanden sind? In welcher Weise soll der damit verbundenen Verstärkung des Kriminalitätsproblems entgegengewirkt werden? (siehe dazu auch Punkt 9.)
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11. Ausgaben/Einnahmen für das Land Berlin


Welche Ausgaben bzw. Einnahmen entstehen dem öffentlichen Haushalt a) durch die Baupla�nung und b) durch die mögliche Realisierung des Bebauungsplanentwurfs?





Aufgrund der o.a. Einwände lehne ich den Bebauungsplanentwurf VII-276 in seiner Gesamt�heit ab, weil allein schon die aus diesen Einwänden ersichtlichen negativen Folgen keine Aufwertung des Stuttgarter Platzes bedeuten. Ich fordere daher die verantwortliche Baustadt�rätin auf, sich vor Änderung und Auslegung des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB mit den Bürgern in konstruktiver Weise über eine ökologisch und stadtplanerisch verträgliche Gestaltung des B-Plan-Gebietes auseinander zu setzen.





Mit freundlichen Grüßen











    ( Thomas Baltes )
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